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dafür aber umso selbstbewusster sind: Gravitätisch säßen sie in ihren 
Bänken, gleich zwei oder drei Plätze müssten sie okkupieren, um ihre 
entsetzlich schweren, goldgeschriebenen Digestenhandschriften darauf 
ablegen zu können, Bleistifte in den Händen, ehrfürchtig Sternchen 
und Striche hinein malend. Blei macht sich hier an Gold zu schaffen! 
Fingen sie an zu sprechen, dann zeige sich schon, mit welchen Tröpfen 
man es zu tun hatte. Auch in seiner englischen Heimat vergesse man 
gegenwärtig über „Titius“ und „Seius“ den Aristoteles und Plato, so 
klagt Daniel von Morley. Das ist ein bemerkenswerter Zusatz, denn 
„Titius“ und „Seius“ sind römischrechtliche Pauschalnamen. Daniel 
setzt also bei den Lesern seiner Polemik Wissen darüber voraus, wie die 
Römischrechtler sprechen, ganz so, wie heute die ‘Philosophen’ über 
den „Impact“- und „Citation“-Jargon der Natur- oder der Wirtschafts-
wissenschaftler spotten52.

Den Hardlinern dieser Denkweise ist es grundsätzlich verdächtig, 
wenn Wissen auf praktische Nutzanwendung zielt. Astrolabien haben 
gefälligst im theoretischen Raum des Quadrivium beheimatet zu blei-
ben und nicht in der Nautik! Man beginnt sie jetzt wieder planisphae­
rum zu nennen – je theoretischer, desto antikischer, wie Arno Borst 
ironisch dazu bemerkte53. Praxisferne ist Trumpf. Raimund von Mar-
seille, ein Verfasser eines Astrolab-Traktats und ebenfalls ein Zeitge-
nosse Gundisalvis, Johanns und Daniels von Morley, mahnt seine Le-
ser, sie sollten ihre Schüler streng darauf prüfen, aus welchen Gründen 
sie denn den Umgang mit der raffinierten Scheibe erlernen wollten: 
sollte es ihnen um materiellen Gewinn gehen, seien sie zurückzuwei-
sen54.
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